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Auch Staatsſekretär Graf Poſadowsky ſprach ſich unum⸗
wunden gegen ſolche Pläne aus ( 19. Februar 1906 ) .

Die Frage der Hilfskaſſen iſt ſchon Seite 22f . behan⸗
delt worden .

F. Die Taͤtigkeit des Tentrums zugunſten des

Veamtenſtandes .

§ 123 . Gehaltserhöhungen in der Zeit der allge⸗
meinen Finanznot vorzunehmen , iſt ſolange nicht durch⸗
führbar , als man nicht gleichzeitig ſorgt , woher die Mittel

genommen werden ſollen . Die Erhöhungen der Gehälter
nur einzelner Beamtenklaſſen vorzunehmen , iſt ein Ding
der Unmöglichkeit , da jede Erhöhung an einer Stelle doch
ſehr große Konſequenzen nach ſich zieht . Deshalb hat
das Zentrum auch gegen die Reſolution der Freiſinnigen
Volkspartei zum Poſtetat geſtimmt , da dieſe Anträge nicht
weniger als 33 Millionen Mk . Mehrausgaben allein für
die Poſtbeamten im Gefolge hätten . Im Etat für 1906

ſind einige kleinere Gehaltserhöhungen vorgenommen

worden , z. B. für die Zahlmeiſter und Zahlmeiſter⸗
aſpiranten . Die Gehälter der Offiziere und Militär⸗

beamten ſind inſofern neugeregelt worden , als der Per⸗
ſonalſervis in Wegfall kam und der Servis der Klaſſe 1

zum Gehalt geſchlagen wurde . Der Zentrumsabgeordnete
Hug iſt bei der Beratung des Poſtetats beſonders für eine

Beſſerſtellung der mittleren und höheren Poſtbeamten ein⸗

getreten . Das Zentrum ſtimmte für den ſchon im Vor⸗

jahr von ihm eingebrachten Antrag , das Gehalt der unteren

Poſtbeamten um 100 Mk . zu erhöhen .
§ 124 . Die Neuregelung des Wohnungsgeld⸗

zuſchuſſes iſt die nächſte Aufgabe , welche der Reichstag
für die Beamten löſen wird . Die Regierung wollte dieſe
Arbeit bis zum Jahre 1913 vertagen ; ein Zentrums⸗
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antrag ſetzte feſt , daß mit Wirkung vom 1. April 1908

ab die Neuregelung zu erfolgen hat . Der Zentrums⸗
abgeordnete Itſchert war es , der bei der Beratung eine

Reihe praktiſcher Ratſchläge gab und beſonders wünſchte ,
daß die Organiſationen der Beamten hierüber gehört werden .

Der Wohnungsgeldzuſchuß iſt vom 1. April 1906 ab für
alle Unterbeamten um 50 Prozent erhöht worden . An der

Klaſſeneinteilung der Orte iſt gar nichts geändert worden ;
dieſe Arbeit ſoll erſt im Jahre 1908 erfolgen , und

gleichzeitig wünſcht das Zentrum eine Erhöhung der

Wohnungsgelder für mittlere Beamte .

§ 125 . Die Verbeſſerung der Penſionsbezüge iſt
durch das neue Militärpenſionsgeſetz ( Seite 55ff . ) für die

Offiziere und teilweiſe auch für die Militärbeamten er⸗

reicht worden . Das Zentrum hat jedoch in der Budget —
kommiſſion beantragt :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , tunlichſt bald Geſetz⸗
entwürfe vorzulegen , durch welche :

1. die Verbeſſerungen der Militärpenſionsgeſetze in entſprechen⸗
der Weiſe den Reichsbeamten zugewendet werden ,

2. eine Neuregelung der geſamten Witwen⸗ und Waiſenver⸗
ſorgung vorgenommen wird . “

Der Abg . Erzberger gab bei der Beratung dieſer
Reſolution vom 21 . Mai 1906 der Hoffnung Ausdruck ,
daß bereits im kommenden Herbſte ( 1906 ) dieſe Geſetz⸗
entwürfe dem Reichstage vorgelegt werden ſollen . Der

Reichstag ſtimmte dem Antrage zu .

§ 126 . Schutzbeſtimmungen für die Beamten und

Angeſtellten der verkehrsanſtalten forderte nachſtehen⸗
der Antrag des Zentrums : „ Die verbündeten Regierungen
zu erſuchen , dem Reichstag einen Geſetzentwurf vorzu⸗
legen , welcher die in den ſtaatlichen , kommunalen und

privaten Verkehrsanſtalten beſchäftigten Perſonen den

Schutzbeſtimmungen der Reichsgewerbeordnung unter An⸗

paſſung an die Eigentümlichkeiten des Betriebes unterſtellt
und insbeſondere eine Maximaldienſtſchicht mit entſprechen⸗
der ununterbrochener Mindeſtruhezeit für dieſelben feſtſetzt . “
( Nr. 70. )
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Der Antrag iſt noch nicht beraten worden .

§ 127 . Die Reichspoſtbeamten ſollten durch folgenden
Antrag des Zentrums ( Nr . 279 ) erhöhten Schutz erhalten :

„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , bezüglich des Poſtdienſtes
zu veranlaſſen :

1. daß an Sonntagen und den dieſen gleichgeſtellten Feier⸗
tagen der Poſtanweiſungsverkehr eingeſtellt wird ;

2. daß die am Vorabend der Sonntage und Feiertage aufge⸗
gebenen Maſſenſendungen von Druckſachen erſt am folgen⸗
den Werktag in Behandlung genommen werden müſſen ;

3. daß der Nachtdienſt den einzelnen Beamten und Unter⸗
beamten in der Regel nicht öfter als in jeder fünften Nacht
trifft und daß die Zahl der dienſtfreien Nächte nur in außer⸗
gewöhnlichen Fällen vorübergehend verringert werden darf . “

Der Abgeordnete Gröber begründete den Antrag ein⸗

gehend . (5. März 1906 . ) Leider wurden die Ziffern 1

und 2 abgelehnt , da nur das Zentrum und die Sozial⸗
demohraten für dieſe Ziffern ſtimmten und ſelbſt die Kon⸗

ſervativen ſich gegen dieſe Ausdehnung der Sonntagsruhe

ausſprachen .

Ein tüchtiges Stück Arbeit iſt wieder geleiſtet wor⸗

den . — Das Zentrum ſtellte überall ſeinen Mann ; auf
keinem Gebiete hat es verſagt und uneigennützig und treu

gearbeitet für Thron und Altar , für Kaiſer und Vater⸗

land , für
Wahrheit , Freiheit und Recht !
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